
Anhang 2 

Gebührentarif für die laufende Nachführung der kantonalen  
Vermessung (Art. 32)1 

0	 Allgemein 

Die Mehrwertsteuer ist in die Gebührenansätze nach diesem Gebührentarif nicht 
eingerechnet.

1	 Gebäude 	 Fr.

11		 Aufnahme eines Gebäudes:
11.1	 mit Neuwert bis Fr. 1 200 000.–  . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 350.–	 bis	 1200.–
11.2 	 mit Neuwert über Fr. 1 200 000.–:
		  1 Promille des Neuwerts, im Rahmen von  . . . . . . .        	 1201.–	 bis	 3500.–
12		 Aufnahme von An- und Umbauten  . . . . . . . . . . . .             	 350.–	 bis	 1000.–
13		 Löschung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 100.–	 bis	 300.–

2	 Grenz- und Situationsänderungen 

		�  Kosten der Nachführungsstelle zuzüglich Gebühr nach Nr. 10.07 des Ge-
bührentarifs für die Kantons- und Gemeindeverwaltung vom 2. Mai 20002 

1	 Geändert durch Nachtrag vom 29. April 2025, nGS 2025-016. 
2	 sGS 821.5.

� 760.12
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